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RAPHAELL SCHULTE

„Wiederverheiratun aus do matischer Sicht
folgenden geht nıcht eine vollständige logisch gemeıinten Überlegungen, Sen-

Theologie der Ehe bzw des Ehe-Sakramentes. Es
sollen vielmehr einıge€ Erkenntnisse herausge- enzen, Forderungen und Festschrei-
stellt werden, die die öÖsung der rage ungen erscheinen eher als (nachträgli-

cher) dogmatischer Kommentarstehenden Sache dienlich erscheinen. Paher sSind
hıer auch eiıne moraltheologischen Überlegun- kanonistisch schon Festgelegtem, un
genNn angestrebt, w1e auch nicht solche des Kir- nicht als aus genuln sakramententheo-
chenrechts, wenngleich das folgenden Darzu- logischer und theologisch-anthropolo-stellende Konsequenzen der Praxis ziehen
rlaubt bzw ordert uch W as dogmatisch jetz gischer Erkenntnisfindung herrüh-
ıer nicht besprochen wird, ıst deswegen S- rend. Daraus erklärt sich einem
geleugnet der als unwichtig erklärt nicht geringen Teil die vielfach CIND-

ndene Unzulänglichkeit der bisher
gangıgen dogmatıschen Fhelehre.

TUN dafür, die dogmatische
(sakramententheologische eie  Te DIie Praxis WIe auch die (dogmatı-heute neuerlich edenken mMuSSen sche und SONstwIıe geartete Lehre der

sog Ostkırchen ezug auf die Ehe
Theologie- und dogmengeschichtli- un deren sakramentales Verständnis

che Feststellung: Das sakramentale sind VO  — der röm.-katholischen Kirche
Verständnis der Ehe zeıgt selner Ge- MnIEe kritisiert der beanstandet worden,
schichte eine mindestens ebenso grofße 5 etwa, da{fs e1INe erringendeVaria  1a un folglich Nicht-Festge- Überwindung der faktischen Irennunglegtheit WIe das des Bufssakramentes jemals e1iNe Anderung der Ehelehre
Es giDt bis heute e1ine AaAus der radi- und Praxıs verlangt worden ware.
ıon erwachsene universalkirchliche, Denn die röm.-katholisch entfaltete
allgemein akzeptierte, en Flemen- un geregelte Praxis und Lehre sind
ten gleichgeartete, gu  Be und als VeTl- nıe als notwendige Bedingung für eiNne
bindlich erachtete und entsprechend Einigung hingestellt worden. aher
gelebte theologisch-kirchliche Lehre
ZU Ehesakrament, zumal den

besitzen und beanspruchen die rom.-
katholische Praxıs WI1Ie Lehre NIC Jjeneheute strıttıgenen indeutigkeit, Abgeklärtheit der Sar
Absolutheit, WIe meiıstens, We

Das eweils faktisch vorgelegte und nıicht Sar allgemein vermute der
bis in Jage fast lein vorgelegte behauptet wird. Somuit ist die Offnung
dogmatische und sakramententheologi- vermeintlich unüberwindbarer Giren-
sche Verständnis der Ehe ist seliner Z  5 möglich und angezeıgt, WEe und
geschichtlichen n  icklung eher VO  — gerade weil sich Einseitigkeiten, Ver-
juridisch-kanonistischen estlegungen CENSUNSCH und Beschränkungen Z@e1-
her konzipiert; ist nıcht aus bi- SCNH, die erkennbarer- und anerkann-
blisch-theologisch-spiritueller Besın- erwelse letztlicher, unumstößlicher
nun erwachsen. Die dogmatisch-theo- Begründung ermangeln.
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darın enthalten die nach wWwW1e VOT un-4) Auch die sakramententheologische Be-
trachtung der Ehe hat hbis uNnsere zureichende uswertung der Aus-
Tage hinein eher, ja beinahe ausschließ- nder Heiligen Schri dazu, etw

in Gen 1 und 2; ın 1 Kor 6 (!) und 7; inden Trauungsakt, Eheschließungs-
akt, den Ehevertragsabschluß tıf- Eph und 5: u.a
LUNZ dieser konkreten Ehe) den Blick
SCNOMUNEN un sakramententheolo- ** die nach WwWI1e VOT gegebene, kaum Je
gisch reflektiert, nicht ber das FEhe- beachtete Einseitigkeit, Mann und
csakrament als Lebensstandsakrament Tau und deren Wesen und eDens-
Dadurch haben sich gravierende Fol- erfüllung VO Ehemann- und Ehe-
SCIUNSCNH das Verständnis der Ehe frau-Sein her bzw sogleich und eın
selbst WwI1ie ihrer Sakramentalität CI daraufhin theologisch bedenken
ben, die gerade 1 Blick auf die hier und darzustellen Der prinzipielle
verhandelte Problematik, aber auch Gottesbezug des Mann- und TauU-
überhaupt dringend hinterfragen e1ns wird übersehen und kaum
sind gebührend ZULI Sprache gebracht:

Gott schafft sıch den Menschen SE1-
ne  < Du zuerst; dann auch Mit-

Zu einigen Fragwürdigkeiten, menschlichkeit (beides vermischt
Unbestimmtheiten un Aporıen iın der und ungetrennt); bendas oilt auch
gangzıgen Theologie der menschlicnen für das Mann- und Frau-Sein, gemä
Geschlechtlichkeit überhaupt, der Ehe Gen und und Kor (Die
und ıhrem sakramententheologischen ntfaltung dieser bibelbegründeten
Verständnis Wahrheit kann hier nicht geboten

werden)
Solche Fragwürdigkeiten und nbe-
stimmtheiten liegen zahlreich VOTL, als ** die christliche!) Sakramentalität der
Lehrinhalte der Auffassungen, die Ehe wird aum Je mıiıt dem Wesenszug
vermeintlich als biblisch der sSoNnstwie er christlichen Sakramentalität be-
begründet angesehen werden, tatsäch- gründet, nämlich mıiıt dem Kreuzes-
lich aber als nicht der-allein gÜl- und Auferweckungsereignis, das Ja 1im
U1g erwliesen sind bzw die als Sakrament seine „Repräsentation /
falsch der wenıgstens unrichtig Cr- Verwirklichung” findet Dieses Spe-
wıesen werden können und daher zifisch-Unterscheidende der Sakra-
dringend aufgearbeitet gehören. Ohne men(te, 1m Vergleich nämlich den
vorherige hinreichende (nicht Nnotrtwen- vielen anderen Weisen göttlicher
dig allumfassende) Klärung solcher Gnadenverwirklichung ıIn Zeichen, wird
Punkte kann schwerlich eın Fortschritt heute überhaupt erstaunlich oft
erreicht werden, ZUuU Schaden des gänzlich übersehen und folglich fast
erneuernden ekklesialen ens und NIEe Sprache gebracht. der
seiner Frinzıplen. Genannt selen, ohne Ehetheologie wird meist L1IUr auf
welıtere emerkungen, jedenfalls fol- das Schöpfungsgeheimnis verwlıiesen
gende Punkte (alles ist hier (mit der sehr fragwürdigen Orme
nicht der Ort) des „Natursakramentes”), SOWIE auf

den Bundesgedanken: „Das Sakra-
** dje ımmer noch Izu verkürzte Sicht ment der Ehe ist eın Zeichen den

der menschlichen Geschlechtlichkeit; Bund 7zwischen Christus und der
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Kirche”“ (vgl. Katechismus der katho- I1T Einige Thesen als Handreichung
lischen Kirche Nr 1617 Das für die UC ach einer Problem-
gilt ohne Abstriche. och ist damit lösung
das Wesensmoment des Ehesakra-
mentes och Sar s- nannt, nam- Die folgenden Überlegungen und Thesen haben

der les entscheidende sakra- das Problem der „wiederverheirateten Geschie-
denen“ VOT ugen und wollen mithelfen dermental-”repräsentative” und csakra- Suche nach eiıner kirchlich möglichen und denmental-verwirklichende Realbezug Proble  en praktikablen Vorgangsweise der

des (cChristlichen!) Sakramentes (aller elsorge der unmittelbaren Zukunft Die
und eines jeden!) ZUm Kreuzes- und Überlegungen greifen allgemein akzeptierte

Lehrinhalte und kirchenrechtlich übliche Rege-Auferweckungsgeheimnıis. Das gilt Jungen und deren edingungen un Beendlich wieder auszuwerten und ungen auf Diese werden vielleicht bisher
enund Lehre wirksam werden eher ungewohnter Weise auf ihre ihnen
lassen (der Katechismus der katholi- ängs vorhandenen plikationen bedacht, die

bisher wen1ig beachtet worden sind, sSieschen Kirche spricht leider mıiıt kei- 1C auf das gestellte Problem auszuwerten Das
Zem Wort davon). geschieht Wissen darum, die kirchliche

Ehepraxis und „lehre nıicht derart als abgeschlos-
=H!—dle Aporıen und Ungereimtheiten, sen gelten haben, WI1e meIlst ang  IMMEN

die sich in der onstruktion der wird, die also NEeu befragt werden können. Was
daher einzelnen vorgetragen wird, sind dıe„Josephsehe“ (warum nicht auch Elemente, die die genannte Problemlösung als

„Marienehe“ genannt?) zeıgen, dienlich erscheinen. Keineswegs kann hier eine
mal wWwe das dafür Beanspruchte erschöpfende Ehetheologie vorgele werden
auf die „normale* Ehe und auf deren wichtig eine eubesinnung insgesamt not-

wendig erscheint.Verständnis un Führung aNnsC-
wendet wird; Die heute vorliegende und prakti-

zierte Ehelehre und kirchliche Praxis** die Ungeklärtheit dessen, wWwWas Je zeigen sich als ffen für e1iNne heilvolleNau (und gegebenenfalls unter-
scheidend) unter un 1 Sexuellen AÄnderung bzw Klärung, und Z W

durchaus verantwortbarem kirch-(z.B 1Nes Individuums überhaupt;
eines, der Ehepartner iSt; USW.), uınter lichen Sinn; wenigstens aus WeIl
eDTUC (adulterium) verstehen en
ist Ist Ehebruch schon durch 1Ne€e ein- die en der Theologie- und Dog-
malige Verfehlung gegeben der erst mengeschichte (siehe en

Lehre und Praxis der Ostkirchen,durch inen „Dauerakt“” (worın be-
stände der? etw 1Ner dauer- die nicht ur nicht verworfen, sondern

(auf welche Weise auch immer) anerT-haften „Nebenehe“? onkubinat?
<wieder: Was ist das?>); Was ist die kannt sind
ufkündigung und faktische Beendi-

der Ehe gehört daz ein aUuS- 2) Zur Sakramentalität der Ehe (unter
Christen) und ZUuU Sakramental-Be-drückliches Wort der „genugt” das

dauerhafte gewollte Nicht-(mehr)- sonderen der Ehe als Sakrament
Vollziehen ehelichen Miteinanders a) HNein die Ehe hat das Charakteristi-
(was gehört wesentlich dazu?), Sar kum, aufgrund der entsprechenden
aufgrun ausdrücklich erklärten personalen frei-willigen Entscheidung
Diese-konkrete-Ehe-nicht-mehr- ZWEICY Menschen (noch SCHAUECT: i1iNner
Ollens namentlichen Tau und 111es namentli-
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chen annes mıiıt ihrer Je eigenen frei- und gültig leiıben Nochmals anders
Willensentscheidung als Sakrament esagt, und War VO  3 dem ickp

zustande kommen (Ehe-“Stiftung“ her gesehen, der meist erst die
und Dauer bestehen Die beiden rage 1Ner möglichen Nichtigkeits-
konkreten Partner allein sind die erklärung iner „Ehe“ eingenommen
„ministrı  44 dieses Sakraments, Aus- wird: Wenn die notwendigen Bedin-
übung ihres ekklesialen Standes 1 gunNngen für einen gen Eheschluß@
sacerdotium Die Ehe ist (Mann und Frau; freier Wille; freier
SOmMıIt sakramentaler Lebensvollzug und fester Wille, eine Fhe einzugehen
der Kırche, Vertreten den namentli- USW.) 1 Trauungsakt nıcht gegeben
chen Ehepartnern. Die Kirchengemein- N, dann ist Sar eine Ehe zustande
schaft, zumal ihren Offizialen, be- gekommen. Daraus folgt aber auch
statıgt (rechtlich; öffentlich; uSw.) die erden diese notwendigen Bedin-
sakramentale Wirklichkeit der etref- gUNsCh nicht eıven aufrechterhalten,
fenden Ehe, konstituiert S1Ee aber nıcht werden S1Ee wirkkräftig aufgehoben,
Diese sakramentale Wirklichkeit kann dann jeg nicht mehr VOT, W as für eline
auch aufrechterhalten leiben oUü  ge Ehe vorliegen muß gangıger
durch das frei-willige akramentvoll- sakramententheologischer Sprechwei-
ziehen durch diese beiden Eheleute, Damlut eın Sakrament tatsächlich
nıcht durch andere der anderes. und gültig geschieht/ vorliegt, mussen

Die Ehe ist Lebensstand und also das „Materie“ und „Form  44 dieses Sakra-
Ehe-Sakrament eın das eDen wah- gültig gesetzt werden, und War
rendes Sakrament, aufgrund des SO- durch den / die berechtigten minister /
nalen e1Dens dem, wodurch die Ehe ministr1, der/ die dieses Sakrament
anfänglıch (Irauungsakt) begründet geforde sSind (sıe mussen erfüllen,
wird und dadurch zustande kommt Was die Kirche bzw Was Jesus Christus
Das Ehesakrament ist ja nicht einfach er erfü w1ssen will) Damıit ist
NUT der liturgische Trauungsakt (auch die Verletzbarkeit, Ja Zerstörbarkeit
We dieser durchaus als sakramental cakramentaler Wirklichkeit aNnsCSPIO-

verstehen ist) ers als etw das chen; kann sich Sakrament
Bufßßsakrament, das Ja 1m zeitlich versündigen, indem frei-wil-
Ilp  ©  C  44 Akt vollzogen und „De- lentlich widerspricht, wirksam auf-
endet  44 WIT (das sakramentale Bußge- hebt Das gilt für das Ehesakrament
schehen ist ja kein währender, auf einem besonderen Sinn, weil
Dauer angelegter Akt, sondern das nicht eın „punktuelles” Zeıter-
„jetzt“ geschehende, zeitlich „punktu- e1gn1s (siehe Bufßsakrament, Kranken-
elle  44 Ereignis), „dauert“ das Ehesakra- salbung u.ä.) geht, sondern die das
ment, solange das leibt, Was diese kon- eDen dauernde Partizipation Sakra-
krete Ehe überhaupt als gültig zustan- mentalen des Ehestandes (von Chri-
de kommen ä{st Das bedeutet Die Sten Die Eheleute haben e1ı0en
bekannten Bedingungen und Voraus- personal-willentlichem und wirksa-
setzungen, die für das gu  ge Zu- I1NEeN Selbstvollzug als Ehepartner, die
standekommen dieser Ehe und daher „Materie” und die „Form“ des Sakra-

mentes beizusteuern aufrechtzuerhal-des Sakramentes (d.h der Partızıpa-
tion Sakramentalen der Ehe) gefOr- ten, damit das akramentale dieser
dert sind, haben die HANZE Dauer die- konkreten Ehe überhaupt Bestand hat,
SCS Lebensstand-S  amentes geltend Iso dauernd /während vorliegt, als
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Jene Wesenselemente, die schon den für Folgen Z.Uu gelten hat, welche olgen aber
unumstößlichen CharakterAnfang dieser Ehe und ihrer amen- haben können.
inıges wird 1im folgenden noch ZUT Sprachetalıtät notwendig gefordert und gebracht.gefordert leiben Weil sich die Eheleute
Der seinem Ehewillen zunächst)Ja, WIe allgemeine Lehre ist, das Ehe-

sakrament gegenseit1g „spenden“”, und hleibende Partner (der 508 „unschuldi-
Teil”) kann die Ehe nicht alleın auf-War kraft ihres namentlich-personalen

gegenseıltigen Vertragsabschlusses und rechterhalten (nämlich wWe der
die Scheidung „schuldige er  44 sichtual-wirksamen Ehewillens, mMUS-

sSen diese beiden Ehepartner auch end-gültig verweigert), eben weil hbei-
der „Anteil“” Sakrament gefordertdiesem gegenseıtigen „Spenden” hlei-

hen (das meınt Ja die enetiiche Treue), ist, WwWIe ZUMmn Zustandekommen,
eben auch Zu Bestandhaben dieserdamit das Sakrament überhaupt auf-

rechterhalten bleibt Fın Partner lein namentlichen Ehe Der Vergleich mıt
dem bleibenden Bestehen der euchari-kann nicht das Sakramentale der Ehe

gültig erhalten, da beider freie Ehe- stischen Realpräsenz Jesu hristi muıt
dem (zeitlichen!) Bestand der Gestaltenwille e1ıDen gefordert ist Wıderruft

auch IUr eın Partner seinen Ehewillen, roun Wein) ist hier aufschlußreich
un kann ZUuU Verständnis helfen Essteuert also das geforderte Wesens-

element des Sakramentes seinerseıts ist allgemeine Lehre, die sakra-
mentale Präsenz „Nur  44 solange W  t,nicht mehr bei, dann ort das Sakra-
als die Gestalten währen.mentale dieser (bisherigen) Ehe auf
uliseradem ist das Ehesakrament Jaeın olcher wirksamer Akt un ist, steht

außer Diskussion; steht ja keineswegs der eın Proprium allein der Ehe! die
freien Beliebigkeit des Verheirateten, eben namentlıchen Partner als die ZUT u  g-
Gleichwohl annn auch der Getaufte noch sundi-
des akramental begründeten Ehevertrages. keit notwendigen (!) mMmınNıStrI gebun-

den Die namentlich-persönlich dıese
gen und daher der Verheiratete sich gerade C  in ihre Ehe Wollenden (und dann eDen-dem Sakramental-spezifischen der Ehe versundt-

Wenngleich ünde, ist muıt einem solchen den), und 1Ur S1e allein, und el 1im
währenden Miteinander, lassen diesewirkkräftigen Akt diese konkrete sakramentale

Partizıpation an dem Ehesakrament aufgehoben; ıhre Partizıpation Sakramentalen
diese Ehe ist folglich erloschen. Das ist als der der Ehe zustande kommen und MUS-eigentliche Sachinhalt der Scheidung anzusehen,

sen das Zustande-Gekommene aufrech-die ja HUr die Ehepartner bzw einer VO  3 ihnen
vollziehen können,z aber andere, auchz terhalten (anders als etw der au{ife
die kirchliche Gemeinschaft; diese kann der der Eucharistie, die Ja nicht
bestätigen und als rechtlich geltend erklären Das
ist LUr die andere GCeite des Faktums, sich die

inen namentlichen mınıster gebunden
sind der gar das namentlıche ( JOEheleute gegenseıt1g, un LUr sıe, das Sakrament

„spenden“ können), indem S1Ee nämlich el die genüber- und Miteinander-Sein 1
ZU Saqu_ment notwendigen „Elemente”“ e1n- kramentalen Geschehen). aher gilt:
ringen. Über die Fragen, die sich ler uftun
welche Sunde ıst hier wirksam, daf S1€e das

Weil das (jedes) Sakrament keine
Sakrament als solches betrifft? Wer hat das „Sache“” lst, sondern Geschehen, reig-

nıs,aktum solcherunund folglich der vollzoge- Zeichengeschehen der na
nen Scheidung rechtskräftig festzustellen? wel- es aufgrun des irkens des / der
che Folgen sind für das kirchlich-sakramentale
sonstige en des / der etreffenden ziehen?

mıinıstrı sacramenti, deswegen ” ge'
schieht“ Sakrament 1Ur dann, We

us mu{fs notwendig gesprochen werden. Hıer
sollen die Dinge herausgestellt werden, die und solange die mıinıstrı „tun wollen,
faktisch gelten, auch We Sünde als die UIrsache W as Christus bzw die Kirche tutll (wie
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die altbekannte OrmMe Jlautet) und sakramententheologisch unhaltbar ist,
wWwWe und solange „Materie“ und wI1e äAhnlich auch die Forderung nach
„Form  44 des etreffenden amentes /  e  en miteinander WIeEe er und
einander appliziert werden. aher Schwester“ für solche, deren Intention
Sobald iner er beide) der Ehepart- 1 runde ist, eine Ehe miteinander
ner wirksam (!) das a  undigen der führen Beenden Eheleute das ZUunmnı
erklärtermafßißen nicht mehr wollen und sakramentalen Bestand der konkreten
alsosmehr IuUN, Was ZUm Bestehen Ehegemeinschaft otwendige als das
des Sakramentalen der Ehe wesentlich personal Einzubringende, dann be-
ist, dann ist damit die konkrete aruz.ı- steht das Sakramentale (und also die
patıon Sakramentalen beendet Ehe) nicht mehr aher sind el
Dann Sind die etreffenden nicht mehr „frei”, „ledig” (ohne da{fß damit ihre Le-
1 sakramentalen Stand, SoOMIt „ledig” bensgeschichte zurückgedreht der
geworden, und diesem Sinn frei geleugnet ware) Zum Z ustandekommen

aher ist klären, Was escne1- der Ehe genu S- das physische
dung meiınt. Wenn die sakramentale Existieren (Im-Leben-Sein nicht tot
Ehegemeinschaft gedacht ist, die sein) und das eigene Mann- bzw TauU-

Se1n; vielmehr ist der freie e-Willebestehen gültig begonnen und eine
Zeitlang geführt wurde, kann diese u.a.) dieser konkreten Ehegemein-
Ehe ihrem Sakramentalen und cschaft gefordert. aher genugt das
alleın durch die beendet werden, die auch nicht den Bestand der Ehe
das Sakrament stiften Was andere, 7D nicht der Tod eines Ehegatten stellt
die Kirche ihren Offizialen, tun, ist den anderen frei, auch i1iner uen

die rechtliche er sonstige) Ehe, sondern auch die ben angeführte
Bestäatigung des Geschehens mıiıt seınen willentlich-wirksame eendigung des-
Folgen, nicht aber das Scheiden selbst SCI), wodurch allein Ehe Bestand hat
Was „sakramentales Ban 0.a BC- S.0.)
nannt wird, ı1st s- das Sakrament Die mıiıt „wiederverheiratete Ge-
elbst, sondern „Nur  44 olge des Sakra- schiedene“ angegebene Situation ist
mentalen, das nicht mehr vorliegt, dringend spezifizieren und Je spezl-
We die sakramentale artizıpation fisch pastoral auf die individuelle bzw
nicht mehr vollzogen wird gegebenenfalls zweigemeiınsame Zu-

kunft behandeln. Wer sich nichtDiIie rage danach, und
durch eiıne tatsächliche und sakramen- me das Sakramentale der kon-
tentheologisch wirksame (!) Autfkündi- kreten Ehe einbringt bzw Wel das

eendigung der konkreten Ehe S me empfängt, ist dieser
und ihres Sakramentalen bewirkt wird Hinsicht als „für eiNne mögliche FEhe-
und dann Gegebenheit ist, diese rage gemeinschaft frei”“ betrachten (wıe
istn stellen und sicher Ur VO  ; der, dessen Ehegatte durch Tod der
der kirchlichen Gemeinschaft beant- sakramentalen ermittlung nicht mehr
worten, ımter Berücksichtigung lNer fähig ist) Die 50$ Zweitehe sollteS
einschlägigen anthropologischen, pCI- sogleich und 11IUT als nachträgliche
sonalen, ekklesialen und sakramenta- anierung 1Nes längst schon vollzoge-
len omente Ekine Unterscheidung 1nien Zustandes theologisch und tO-
VO  - Ehescheidung einerseıts und ral den Blick SCENOMUNECN werden.
„Irennung VO  — Tisch und Bett“ ande- Die Fragen nach gegebenenfalls not-
rerseıts ıst e1ine Konstruktion, die wendigen Schuld-Bereinigungen (im
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wahrer Sünde USW.) ist muıiıt dem 2) Die Sakramentalität der Ehe hat ein
Vorstehenden nicht auf die Seite BC- SsSoNs nicht gegebenes Besonderes:
schoben, ber nicht Thema dieser Be- Sie ist Lebensstand-Sakrament:; für
merkungen. Doch ur gelten, da{fs Zustandekommen, ber auch ihren
nach vollzogener wirksamer Ehe- bleibenden Bestand ıst der freie WEe1-
Beendigung und dem Wunsch ach YISTIeEN gefordert, die eınent-
neuer) Ehegemeinschaft keineswegs liche „ministr1” dieses Sakraments
die Pflicht ZUT So Rückkehr Zu sSind Das „Bleiben”“ 1m sakramentalen
vorıgen Ehegatten besteht un auch Ehestand ist gebunden das ahren
nicht auferlegt werden kann (etwa 1in jenes Willens, der Bedingung für die
der Beichte). Denn das Eingehen in die faktische Beisteuerung VO  — „Materie“
Ehe bleibt nach wI1e VOTr der personalen und „Form  44 ZUTE Konstituierung des

Sakraments und seiner Dauer ist WirdFreiheit anheimgegeben.
dieser wirksam aufgekündigt,

Thesen und sSEe1 auch 1Ur VO  45 einem Partner,
besteht die sakramentale Partizıpa-Die VO Kirchenrechtler (vgl. den tion Mysterium Christi und der

Beitrag VO  A Primetshofer) vorgeleg- Kirche nicht mehr; die etreffenden
ten emerkungen und Empfehlungen SiNnd nicht mehr 117 sakramentalen(!)
für kirchenrechtliche Lösungsmöglich- an weil die Applizierung VO  — „Ma-
keiten können aus der Sicht der dog- terie“” und „Form“ gemä dem Willen
matischen Theologie voll unterschrie- der Kirche aufgekündigt ist bzw tat-
ben und dringend empfohlen werden, sächlich nich mehr erfolgt. diesem
weil S1e auch dogmatisch begründet
sind

Sinn sind die Partner „frei”, „ledig”.
FEinheit der Ehe als Bewahrendes
eiınerseıts und absolute Unzerstörbar-Einıge Thesen die Besinnung keit andererseits sSind unterschei-auf die vorliegende Ehelehre und
den, nicht identifizieren.-_praxis der Kirche und ihre vertretbare

Anderung: Die mıt „wiederverheiratete Ge-
Die heute vorliegende und prakti- schiedene“ angegebene Lebenssitua-

zierte Ehelehre und PraxIis sind en tion eiınes Paares ist dringend spezl-
für eine heilvolle Klärung und Ande- fizieren, pastorale WI1Ie VOT allem

sakramentalbes  INnter innvolle und gu  C
a) aufgrun der en der Dogmen- Lösungen erreichen. Aufgrund der
geschichte, die keine totale Fixierung empfohlenen Klärung ist die (neue)
kennt; Gemeinschaft der treffenden als

aufgrund der VO  $ der röm.-kath. Sakrament betrachten:; diesen ist
Kirche nicht verworfenen, sondern daher der Zugang- LLUT ZU Buffs-
(auf welche Welse auch immer) aner- und Eucharistie-Sakrament, sondern
kannten Lehre un PraxIis der Ost- auch ZUu Ehesakrament estatten,
kirchen, die folglich eiINe katholische eilich auf ekklesial besimmenden
Möglichkeit darstellen. egen.

Raphael Schulte ıst Professor für Dogmatische Theologte und Dogmengeschichte
der Unmversita Wiıen.


